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Bundesministerium für Inneres 
 
Präsidium des Nationalrates 
 

T + 43 (0) 1 / 71132-1211 
recht.allgemein@sozialversicherung.at 

Zl. RLVB-43.00-2021/249710 Ht 

 Wien, 21. Juli 2021           

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Meldegesetz 1991 geändert wird 

 
Bezug: Ihr Schreiben vom 10. Juni 2021, 

GZ: 2021-0.409.599 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Dachverband der Sozialversicherungsträger nimmt wie folgt Stellung. 

Die geplanten Änderungen werden begrüßt. Insbesondere die in § 1 Abs. 5a 
Meldegesetz vorgesehene „Gleichschaltung“ des Zentralen Melderegisters mit 
dem Zentralen Personenstandsregister in Hinblick auf eine einheitliche 
Eintragung der „sonstigen Namen“ wird befürwortet. Die Sozialversicherung 
beabsichtigt sich bei der Führung der Namen an diese Rechtsgrundlagen 
anzulehnen.  

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Dachverband: 
Der Büroleiter: 

DI Martin Brunninger, MSc 
elektronisch gefertigt
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